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Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit Ihres Klausurexemplares !

(Sollte Ihr Exemplar nicht vollständig sein, wenden Sie sich bitte an den Aufsichtführenden.) 

Beachten Sie, dass die Leistung von jedem/jeder, der/die abschreibt oder abschreiben lässt, mit nicht ausreichend (“5”) bewertet wird.
Vorbemerkungen

Für die richtige Beantwortung jeder Teilfragen gibt es einen Punkt. Eine Frage (1-2, 2-5 usw.) ist nur dann richtig beantwortet, wenn alle Teilfragen (a, b, c usw.) richtig beantwortet sind. Es kann vorkommen, dass mehrere oder alle Alternativen richtig oder falsch sind; es kann auch vorkommen, dass nur einzelne Alternativen richtig sind. Werden alle Alternativen angekreuzt, obwohl nur einzelne Teilantworten richtig sind, so wird für jedes falsch gesetzte Kreuz ein Punkt abgezogen (jeweils nur innerhalb einer Frage). 

Viel Erfolg !!!
	Modul 1 – Verwaltungslehre / Verwaltungswissenschaft
	

	
	Die richtige(n) Antwort(en) ankreuzen

	1-1) Der Begriff der Verwaltung kann wie folgt definiert werden: 
	

	a) Mittels der juristischen Negativdefinition
	O

	b) Mittels der ökonomischen Positivdefinition
	O

	c) Ideengeschichtlich über das Bürokratiemodell
	O

	d) Über die funktionale Begriffsbestimmung
	O

	e) Über den organisatorischen Verwaltungsbegriff
	O

	f) Über die öffentlichen Aufgaben
	O

	
	

	1-2) Welche der nachfolgend genannten Disziplinen können zu den Verwaltungswissenschaften gerechnet werden?
	

	a) Rechtswissenschaft
	O

	b) Politikwissenschaft
	O

	c) Soziologie
	O

	d) Medizin
	O

	e) Betriebswirtschaftslehre
	O

	f) Informatik
	O

	
	

	1-3) Welche Wege führen in den öffentlichen Dienst?
	

	a) Eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte(r) 
	O

	b) Ein Studium an einer der Verwaltungsfachhochschulen
	O

	c) Ein einschlägiges Universitätsstudium mit anschließendem Referendariat
	O

	d) Der Einstieg als BewerberIn besonderer Fachrichtungen
	O

	
	

	1-4) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) Die Verwaltungswissenschaft ist eine eigenständige Disziplin
	O

	b) Unter „Verwaltungswissenschaften“ versteht man ein ganzes Bündel von Disziplinen, deren Erkenntnisgegenstand die öffentliche Verwaltung ist
	O

	c) Verwaltungslehre wird häufig als Hilfswissenschaft des öffentlichen Rechts verstanden
	O

	d) Verwaltungslehre und Verwaltungswissenschaft haben ähnliche Inhalte
	O

	e) Verwaltungswissenschaft und Verwaltungsrecht sind identisch
	O

	f) Verwaltungswissenschaft gibt es nur in Deutschland
	O


	1-5) Mit welchen der nachfolgend genannten Themen beschäftigt sich die Verwaltungswissenschaft bzw. die Verwaltungslehre üblicherweise?
	

	a) Öffentliche Aufgaben / Privatisierung
	O

	b) Staats- und Verwaltungsaufbau / Dezentralisierung
	O

	c) Planung und Normsetzung / Deregulierung
	O

	d) Administrative Entscheidungen 
	O

	e) Öffentlicher Dienst / Berufszugang
	O

	f) Leitung und Kontrolle / Neue Steuerung
	O

	g) Internationalisierung der Verwaltung
	O


	1-6) Von wem stammt die nachfolgende Definition „öffentlicher Aufgaben“? 
Bei öffentlichen Aufgaben handelt es sich um solche Aufgaben “die, wenn sie auch für eine große Gesellschaft höchst vorteilhaft sind, doch niemals einen solchen Profit abwerfen, dass sie einem Einzelnen oder einer kleinen Zahl von Personen die Kosten ersetzen und deren Errichtung oder Unterhaltung daher von keinem Einzelnen und keiner kleinen Anzahl von Personen erwartet werden kann”.

	

	a) Ludwig Erhard
	O

	b) Adam Smith
	O

	c) Cicero
	O

	d) Angela Merkel
	O

	
	

	1-7) Welche der nachfolgend genannten Branchen gehört nicht zu den öffentlichen Aufgaben
	

	a) Abfallbeseitigung
	O

	b) Einzelhandel
	O

	c) Bildung und Wissenschaft
	O

	d) Banken und Versicherungen
	O

	
	

	1-8) Ist es zulässig, dass öffentliche Aufgaben von privaten Unternehmen wahrgenommen werden?
	

	a) Ja, wenn die öffentliche Hand die Durchführung gewährleistet und kontrolliert
	O

	b) Nein, öffentliche Aufgaben müssen Staat und Kommunen immer selbst wahrnehmen
	O

	
	

	1-9) Welche der nachfolgend genannten Personen sind Ihnen als Vertreter der Verwaltungswissenschaft bekannt?
	

	
	

	a) Thomas Ellwein
	O

	b) Lorenz von Stein
	O

	c) Max Weber
	O

	d) Otto Schily
	O

	e) Klaus König
	O

	
	

	1-10) Wie hoch war der Bundeshaushalt in den vergangenen Jahren?
	

	a) unter 100 Milliarden Euro
	O

	b) zwischen 100 und 200 Milliarden Euro
	O

	c) zwischen 200 und 300 Milliarden Euro
	O

	d) zwischen 300 und 400 Milliarden Euro
	O

	e) über 400 Milliarden Euro
	O

	
	

	1-11) Welcher der nachfolgenden Aussagen stimmen Sie zu?
	

	a) Die Zunahme des Verwaltungspersonals hängt hauptsächlich mit der Vergrößerung des deutschen Staatsgebiets zusammen
	O

	b) Die Zunahme des Verwaltungspersonals hängt hauptsächlich mit der Einwohnerdichte zusammen
	O

	c) Die Zunahme des Verwaltungspersonals hängt hauptsächlich mit der Einwohnerzahl zusammen
	O

	
	

	1-12) Welche wohlfahrtsstaatlichen Entwicklungen haben die Zunahme der Beschäftigten im öffentlichen Dienst BESONDERS begünstigt?
	

	a) Der Ausbau von Bildung und Wissenschaft
	O

	b) Der Ausbau des Gesundheitswesens
	O

	c) Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
	O

	d) Der Verstärkung der inneren Sicherheit
	O

	
	

	1-13) Benennen Sie die drei Aufgabenbereiche des Bundes mit dem höchsten Ausgabenvolumen
	

	a) Entwicklungshilfe
	O

	b) Bildung und Wissenschaft
	O

	c) Bundesschuld
	O

	d) Verteidigung
	O

	e) Inneres
	O

	
	

	1-14) Wie kommt der Bundeshaushalt zustande?
	

	a) Er wird vom Bundestag im Einvernehmen mit dem Bundesrat verabschiedet
	O

	b) Der Bundeshaushalt ist ein Gesetz im materiellen Sinn
	O

	c) Die Parteien bringen konkurrierende Entwürfe in den Bundestag ein
	O

	d) Die Regierung stellt den Bundeshaushalt auf
	O

	
	

	1-15) Was gehört NICHT zu den Funktionen der Verwaltung?
	

	a) Ordnungsfunktion
	O

	b) Fiskalfunktion
	O

	c) Äquivalenzfunktion
	O

	d) Dienstleistungsfunktion
	O

	
	

	1-16) Welche der nachfolgend genannten Aussagen sind prinzipiell richtig?
	

	a) Die Verwaltung ist unpolitisch und handelt immer wertneutral
	O

	b) Die Politik bestimmt, die Verwaltung führt aus
	O

	c) Verwaltung und Regierung bilden zusammen die Legislative
	O

	d) Verwaltung und Regierung bilden zusammen eine eigenständige Staatsgewalt
	O

	
	

	1-17) Wer war bzw. ist Max Weber?
	

	a) Der Begründer der Organisationspsychologie
	O

	b) Von ihm stammen das erste und zweite Webersche Gesetz
	O

	c) Von ihm stammt die Bürokratietheorie
	O

	d) Max Weber war freischaffender Journalist
	O

	e) Max Weber ist Professor an der Universität Bielefeld
	O

	f) Max Weber war der erste Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt
	O


	1-18) Was gehört zum Weberschen Organisations- bzw. Bürokratiebegriff?
	

	a) Die Beamten sind unterbeschäftigt und überversorgt
	O

	b) Eine genau fixierte Amts- und Autoritätshierarchie
	O

	c) Die prinzipielle Trennung von Amt und Mandat
	O

	d) Korruption ist normal in der heutigen Verwaltung
	O

	
	

	1-19) Was versteht man unter dem Laufbahnprinzip?
	

	a) Wie beim Pferderennen wird immer der Schnellste der Sieger sein
	O

	b) Ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums 
	O

	c) Ein Beamter durchläuft bestimmte Ämter innerhalb seiner Laufbahn
	O

	d) Die Laufbahnen sind im Prinzip durchlässig
	O

	
	

	1-20) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) Die Leistung spielt bei der Auswahl und Beförderung von Beamten keine Rolle
	O

	b) Die meisten Positionen in der Verwaltung werden politisch besetzt
	O

	c) Das Prinzip der lebenslänglichen Anstellung soll u.a. die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Beamten fördern
	O

	d) Der Anteil der Beamten am Verwaltungspersonal insgesamt ist in den neuen Bundesländer geringer als in den alten Bundesländern
	O


	1-21) Wer ist Träger der öffentlichen Verwaltung?
	

	a) TÜV Bayern e.V.
	O

	b) Industrie- und Handelskammer  Magdeburg
	O

	c) Die Gebietskörperschaften Bund, Länder und Gemeinden
	O

	d) Hochschule Harz
	O

	
	

	1-22) Welche der genannten Organisationen sind Anstalten?
	

	a) Zweites Deutsches Fernsehen
	O

	b) Die meisten Hochschulbibliotheken
	O

	c) Justizvollzugsanstalt Magdeburg-Halberstadt
	O

	
	

	1-23) Welche der nachfolgend genannten Stiftungen ist öffentlich-rechtlich?
	

	a) Stiftung Warentest
	O

	b) Stiftung Preußischer Kulturbesitz
	O

	c) Ludwig-Erhard-Stiftung
	O

	
	

	1-24) Welche Merkmale müssen im Fall öffentlich-rechtlicher Stiftungen erfüllt sein?
	

	a) Es muss ein Stiftungszweck vorliegen
	O

	b) Es muss ein Stiftungsvermögen vorhanden sein
	O

	c) Es muss Nutznießer der Stiftung geben
	O

	
	

	1-25) Welche der nachfolgend genannten Aussagen ist richtig?
	

	a) Körperschaften haben Benutzer
	O

	b) Hochschulen sind idR Verbandskörperschaften
	O

	c) Abwasserzweckverbände sind meist als Anstalten organisiert
	O

	d) Die Sparkassen sind meist als Anstalten organisiert
	O

	e) Stiftungen sind immer privat
	O

	f) Beliehene Unternehmer sind Behörden im Sinne des VwVfG
	O


	1-26) Aufbau der Bundesverwaltung I - welche Aussagen sind richtig?
	

	a) Post und Bahn gehören zur mittelbaren Bundesverwaltung
	O

	b) Das Auswärtige Amt verfügt über einen eigenen Verwaltungsunterbau
	O

	c) Der Bund verfügt über obere Bundesbehörden und Mittelbehörden
	O

	d) Die Hauptzollämter sind untere Bundesbehörden
	O

	
	

	1-27) Aufbau der Bundesverwaltung II - welche Aussage ist richtig?
	

	a) Viele Bundesaufgaben werden von der Landesverwaltung wahrgenommen
	O

	b) Über die Verteilung der Aufgaben zwischen Bund und Ländern muss jeweils im Einzelfall entschieden werden
	O

	c) Bildung und Wissenschaft sind typische Bundesaufgaben
	O

	d) Die Bundesagentur für Arbeit ging aus der privatisierten Bundesanstalt für Arbeit hervor
	O

	
	

	1-28) Welche der nachfolgend genannten Aufgabenbereiche gehören typischerweise zur Bundesverwaltung?
	

	a) Zollverwaltung
	O

	b) Steuerverwaltung
	O

	c) Polizei 
	O

	d) Bildung und Wissenschaft
	O

	
	

	1-29) Aufbau der Landesverwaltung I – welche Aussage ist richtig?
	

	a) Viele Landesaufgaben werden von den Kommunen wahrgenommen 
	O

	b) Der Verwaltungsaufbau der 16 Bundesländer unterscheidet sich nur geringfügig
	O

	c) Die Stadtstaaten fehlt die originäre Staatsqualität
	O

	d) Die Landesverwaltungen sind alle in etwa gleich groß
	O

	
	

	1-30) Aufbau der Landesverwaltung II – welche der genannten Behördenarten gibt es?
	

	a) Zentrales Landesamt
	O

	b) Landesverwaltungsamt
	O

	c) Mittelbehörde
	O

	d) Obere Sonderbehörde
	O

	e) Bündelungsbehörde
	O

	f) Untere Landesbehörde
	O

	
	

	1-31) Welche der nachfolgenden Aussagen zur Staatskanzlei sind richtig?
	

	a) Die Staatskanzlei dient der Ressortkoordination
	O

	b) Die Staatskanzlei ist einem Ministerium vergleichbar
	O

	c) Die Staatskanzlei ist das Vorzimmer des Ministerpräsidenten
	O

	
	

	1-32) Welche der nachfolgenden Organisationen sind oberste Landesbehörden?
	

	a) Der Landesrechnungshof
	O

	b) Die Verwaltung des Landtages
	O

	c) Die Staatskanzlei
	O

	d) Das Landesverwaltungsamt
	O


	1-33) Welche der nachfolgenden Aufgabenbereiche gehören typischerweise zur Landesverwaltung?
	

	a) Justiz
	O

	b) Standortverwaltung der Bundeswehr
	O

	c) Schulaufsicht
	O

	d) Lebensmittelkontrolle
	O

	e) Zoll 
	O


	1-34) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) Behörden sind selbständige und rechtsfähige Organe 
	O

	b) Den Ämtern in der Kommunalverwaltung fehlt das Merkmal der Selbständigkeit
	O

	c) Behörden sind mit gewissen Außenzuständigkeiten ausgestattet
	O

	
	

	1-35) Welche der nachfolgenden Aussagen ist richtig?
	

	a) Der Behördenaufbau folgt meist der Funktionalorganisation
	O

	b) Die Klientelorganisation findet man ausschließlich in der Privatwirtschaft
	O

	c) Behörden sind meist der Divisionalorganisation folgend aufgebaut
	O

	
	

	1-36) Welche der nachfolgenden Aussagen ist richtig?
	

	a) Obere Sonderbehörden bündeln die Verwaltung 
	O

	b) Sonderverwaltungen führen häufig zu sog. „Fachbruderschaften“
	O

	c) Die unteren Landesbehörden sind idR identisch mit den „unteren Verwaltungsbehörden“ im Sinne der Vorschriften des Besonderen Verwaltungsrechts
	O

	
	

	1-37) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) In Sachsen-Anhalt wurde an die Stelle der Regierungspräsidien das Landesverwaltungsamt gesetzt
	O

	b) Das Landesverwaltungsamt ist lediglich „gemeinsames Dach“ für die darin zusammengeschlossenen oberen Landesbehörden
	O

	c) Das Landesverwaltungsamt LSA verfügt über mehrere Außenstellen
	O

	d) Das Landesverwaltungsamt hat ca. 200 Mitarbeiter
	O

	
	

	1-38) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) Möchte man auf eine Mittelinstanz in der allgemeinen Verwaltung verzichten, braucht man große und starke Landkreise
	O

	b) Je kleiner und zahlreicher die Landkreise in einem Bundesland sind, um so eher braucht man eine Mittelinstanz
	O

	c) Dort wo es Sinn macht, ist eine Kommunalisierung der Aufgaben idR effizienter als eine Hochzonung auf die zentrale Ebene
	O

	
	

	1-39) Als Bündelungsbehörden können bezeichnet werden
	

	a) Die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt
	O

	b) Die Regierungspräsidien
	O

	c) Das Landesverwaltungsamt in Sachsen-Anhalt
	O

	d) Das Landesverwaltungsamt in Berlin bzw. das frühere LVA in Niedersachsen
	O

	e) Die Sozial- und Gesundheitsverwaltung
	O


	1-40) Was hemmt die Bündelungsfunktion der staatlichen Mittelbehörde
	

	a) Die kommunalen Verantwortungsträger verhandeln lieber direkt mit dem Ministerium
	O

	b) Durch den häufigen Personalwechsel geht bei den Mittelbehörden die Fähigkeit zur Bündelung verloren
	O

	c) Durch eine Vielzahl von oberen Sonderbehörden kann die Mittelinstanz der allgemeinen Verwaltung die ihr zugedachte Bündelungsfunktion gar nicht mehr wahrnehmen
	O

	
	

	1-41) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) Die Organigramme der Kreise und Städte lassen gegenüber früher eindeutig einen Verschlankungsprozess erkennen
	O

	b) Die abnehmende Zahl der Dezernate ist ein Zeichen für Veränderungen im Verwaltungsmanagement
	O

	c) Eine Verschlankung führt zwangsläufig zu einem Abbau von Arbeitsplätzen
	O

	
	

	1-42) Welche der nachfolgend genannten Aufsichtsarten gibt es?
	

	a) Fachaufsicht
	O

	b) Finanzaufsicht
	O

	c) Dienstaufsicht
	O

	d) Kommunalaufsicht
	O

	
	

	1-43) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) Die Einräumigkeit der Verwaltung meint eine möglichst große Bündelung der Verwaltungskraft
	O

	b) Die Einheit der Verwaltung wird durchbrochen, wenn sich die Zuständigkeitsbezirke verschiedener Behörden vermischen
	O

	c) Der Zuschnitt der Verwaltungsbezirke hängt vor allem von der Art der Aufgaben ab 
	O

	d) Die Zuständigkeitsbezirke mehrerer Sonderbehörden müssen nicht zwangsläufig deckungsgleich sein
	O

	
	

	1-44) Welche der nachfolgend genannten Veränderungsprozesse gibt es?
	

	a) Vertikale Konzentration
	O

	b) Horizontale Zentralisierung
	O

	c) Vertikale Dezentralisierung
	O

	
	

	1-45) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) Werden Aufgaben von der Mittelbehörden auf die unteren Landesbehörden verlagert, spricht man von Dezentralisierung
	O

	b) Werden Ministerien zusammengelegt, spricht man Konzentration
	O

	c) Fusionieren mehrere Gemeinden, spricht man von Zentralisierung
	O

	
	

	1-46) Wodurch wird die organisatorische Verselbständigung begünstigt?
	

	a) Durch die Dominanz des Aufgabenorganisationsmodells
	O

	b) Durch das Klientelprinzip 
	O

	c) Durch das Kooperationsprinzip
	O

	d) Durch das Prinzip der Gesetzmäßigkeit
	O

	e) Durch die Politisierung der Parteien
	O


	1-47) Was versteht man unter der Organisationsgewalt?
	

	a) Die Befugnis, juristische Personen bilden und diesen Aufgaben zuweisen zu können
	O

	b) Die Befugnis, die Mitarbeiter einzelfallbezogen anweisen zu können
	O

	c) Die Entfremdung, die von allen Organisationen ausgeht
	O

	
	

	I-48) Im Vergleich zu anderen Nationen ist die Verwaltung in Deutschland 
	

	a) … sehr stark durch das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit geprägt
	O

	b) … sehr stark föderalistisch organisiert
	O

	c) … insgesamt sehr schlecht
	O

	
	

	I-49) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) Europa hat für die öffentliche Verwaltung eine nur geringe Bedeutung
	O

	b) Europäische Bezüge gibt es zunehmend auf allen Verwaltungsebenen
	O

	c) Kommunale Investitionsvorhaben müssen ab einer gewissen Größenordnung europaweit ausgeschrieben werden
	O

	d) Viele Vorschriften werden heute in Brüssel und nicht in Berlin oder Magdeburg gemacht
	O

	e) Die meisten anderen EU-Mitglieder sind Zentralstaaten
	O

	
	

	I-50) Was soll mit der aktuelle diskutierten Reform des Föderalismus erreicht werden?
	

	a) Eine Vereinfachung der Bundesgesetzgebung durch Abbau von Zustimmungspflichten
	O

	b) Größere Entscheidungskompetenzen der Länder in einigen Bereichen
	O

	c) Die Neugliederung des Bundesgebietes
	O

	d) Die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West
	O


	Modul 2 – Organisations- und Bürokunde
	

	
	Die richtige(n) Antwort(en) ankreuzen

	2-1) Welche der nachfolgenden Aussagen ist richtig?
	

	a) Der Organisationsplan (Organigramm, Verwaltungsgliederungsplan) ordnet die Aufgaben der Behörden bestimmten Mitarbeitern zu und bildet damit die Grundlage für die Bewertung der Arbeitsplätze
	O

	b) Der Organisationsplan wird idR als Verschlußsache behandelt
	O

	c) Der Organisationsplan spiegelt die Grobstruktur einer Behörde wider 
	O

	d) Der Organisationsplan nennt alle Mitarbeiter namentlich
	O

	
	

	2-2) Ein Referat ist … 
	

	a) die kleinste organisatorische Einheit in der Ministerialverwaltung
	O

	b) der Geschäftsbereich eines Beigeordneten in der Kommunalverwaltung
	O

	c) Teil einer Abteilung oder Unterabteilung
	O

	d) meistens unnötig
	O


	2-3) Privatpost liegt vor ….
	

	a) wenn die Post z.B. „zu Händen von Herrn Maier“ adressiert ist
	O

	b) wenn die Post außer der Bezeichnung der Behörde und der Adresse keine weiteren Angaben enthält
	O

	c) wenn die Post z.B. an „Herrn Maier im Amt für Umweltschutz“ adressiert ist
	O

	d) wenn die Post mit dem Zusatz „persönlich“ gekennzeichnet ist
	O

	
	

	2-4) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) Privatpost wird grundsätzlich ungeöffnet zugestellt
	O

	b) Auf Privatpost wird der Eingangsstempel angebracht
	O

	c) Privatpost wird von der Registratur aussortiert und entsorgt
	O

	d) Stellt sich nach dem Öffnen heraus, dass die eingehende Post nicht privater, sondern dienstlicher Natur war, vermerkt dies der Sachbearbeiter auf dem Dokument und setzt die Bearbeitung dann fort
	O

	
	

	2-5) Dienstliche Post …
	

	a) wird ungeöffnet an den Adressaten weitergeleitet
	O

	b) wird von der Registratur mit dem „GG-Vermerk“ versehen
	O

	c) darf dem Empfänger nur von Hand zu Hand übergeben werden
	O

	d) wird grundsätzlich erst dem Behördenleiter vorgelegt
	O

	
	

	2-6) Welche der nachfolgenden Vermerke zum Geschäftsgang gibt es?
	

	a) „/“ (Schrägstrich) = Kenntnis genommen
	O

	b) „bE“ = bitte als eilbedürftig behandeln
	O

	c) „#“ (Raute) = Zeichnungsvorbehalt
	O

	d) „r“ = Retour
	O

	e) „zVfg“ = zur Verfügung
	O

	
	

	2-7) Die Verwendung verschiedener Farben bei der Aktenbearbeitung 
	

	a) … soll für mehr Abwechslung im Behördenalltag sorgen
	O

	b) … ist eine Folge der Human-Relations-Bewegung
	O

	c) … mindert die Verwendungsfähigkeit von Fotokopien
	O

	d) … ist meist in der Geschäftsordnung geregelt
	O

	
	

	2-8) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) Die Registratur ist der zentrale Ort für die Verwaltung und Aufbewahrung von Akten
	O

	b) Die Registratur kann auch dezentral (abteilungsweise) geführt werden
	O

	c) Von der Sachbearbeiterregistratur ist grundsätzlich abzuraten
	O

	d) Die Registratur zeichnet die Eingangspost aus
	O

	e) Die Registratur führt eine Eingangskartei
	O

	
	

	2-9) Zu jedem Geschäftsvorfall
	

	… muss eine Verfügung ergehen
	O

	… muss ein Protokoll erstellt werden
	O

	… muss eine Niederschrift gefertigt werden
	O

	...  müssen die Beteiligten gehört werden
	O


	2-10) Welche Schlussverfügungen gibt es NICHT?
	

	a) „ww.“ = wegwerfen
	O

	b) z.d.A. = zu den Akten
	O

	c) „dringend“ = Beschleunigungsvermerk
	O

	d) Wv.
	O

	
	

	2-11) Unter einer Paraphe versteht man … 
	

	a) Das Siegel des Behördenleiters
	O

	b) Das Geschirr in der Teeküche
	O

	c) Das Namenskürzel der Mitarbeiter
	O

	
	

	2-12) Der Verfügungsentwurf …
	

	a) … kann nur von der federführenden Stelle geändert werden
	O

	b) … kann von allen Mitzeichnenden geändert werden
	O

	c) … muss dem kleinsten gemeinsamen Vorgesetzten vorgelegt werden, wenn über Änderungen kein Einvernehmen zu erzielen ist
	O

	
	

	2-13) Die Verfügung … 
	

	a) wird ausgefertigt und beglaubigt, wenn der Entwurf nicht geändert wurde
	O

	b) wird in der Praxis häufig als Reinschrift dem Entwurf beigefügt
	O

	c) wird mit einem Absendevermerk versehen
	O

	
	

	2-14) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) Als Durchlaufzeit wird die Anwesenheitsdauer von Praktikanten, gemessen in Wochen, verstanden
	O

	b) Eingangs- und Ausgangskörbe haben mit der Einführung moderner Informations- und Kommunikationstechnik ausgedient
	O

	c) Beschleunigungsvermerke dienen der Verfahrensbeschleunigung
	O


	2-15) Welche der Aussagen zum Schriftverkehr sind richtig?
	

	a) Blankopapier ist ganz normales Kopier- bzw. Schreibmaschinenpapier
	O

	b) Für behördeninterne Schreiben wird der Kopfbogen verwendet
	O

	c) Behördeninterne Schreiben werden „mit freundlichen Grüßen“ und dem vollen Namenszug unterschrieben
	O

	d) Bei Schreiben an den Bürger genügt die Paraphe als Unterschrift
	O

	e) Bei stark belastenden Maßnahmen sollte man auf die „freundlichen Grüße“ verzichten
	O

	f) Der „Betreff“ ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil jeglicher Behördenkorrespondenz
	O

	g) Der „urschriftliche Verkehr“ ist heute zur Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit anzustreben
	O

	h) Die neue Rechtschreibung ist in der Verwaltung nicht anzuwenden
	O

	
	

	2-16) Die Amtsbezeichnung …
	

	a) ist unverzichtbarer Bestandteil jeden Behördenbriefes
	O

	b) sagt etwas über die Rangordnung des Unterzeichnenden aus
	O

	c) ist heute in Behördenbriefen überholt 
	O


	2-17) Welche Aussagen zur Unterschrift sind richtig?
	

	a) Erst die Unterschrift macht eine Verfügung rechtswirksam
	O

	b) Auch maschinell erstellte Verwaltungsakte können gültig sein
	O

	c) Mit der Unterschrift wird die Verantwortung für den Inhalt übernommen
	O

	d) Die Unterschrift sollte lesbar sein
	O

	
	

	2-18) Die Zeichnungsbefugnis
	

	a) sollte so weit unten wie möglich angesiedelt sein, um die Mitarbeiter zu motivieren
	O

	b) Die Zeichnungsbefugnis sollte so weit oben wie möglich angesiedelt sein, so dass sich die Vorgesetzten über alle Vorgänge informieren können
	O

	c) Die Zeichnungsbefugnis ist in der Praxis häufig höher als notwendig angesiedelt
	O

	
	

	2-19) Bestandteil des Tenors sind
	

	a) die Begründung
	O

	b) die Kostenentscheidung
	O

	c) die Entscheidung über die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Anwalts
	O

	d) der Briefkopf
	O


	2-20) Welche der nachfolgend genannten Vorgänge müssen notariell beurkundet werden?
	

	a) die Eheschließung
	O

	b) die Beförderung eines Beamten
	O

	c) Kauf und Verkauf eines Grundstücks
	O

	d) Die Pensionierung eines Beamten
	O

	
	

	2-21) Welche der nachfolgend genannten Vorgänge erfolgt üblicherweise als behördeninterner Vermerk?
	

	
	

	a) Niederschrift
	O

	b) Protokoll
	O

	c) Beglaubigung
	O

	d) Entlassung aus dem Beamtenverhältnis
	O

	
	

	2-22) Welchen der nachfolgenden Aussagen stimmen Sie zu?
	

	a) Größere kommunale Ausgaben müssen amtlich bekannt gemacht werden
	O

	b) Grundlage für amtliche Bekanntmachung ist die Bekanntmachungsordnung 
	O

	c) Die VOB/VOL regelt die Anforderungen an Ausschreibungen
	O

	d) Ab einer bestimmten Summe müssen Vorhaben europaweit ausgeschrieben werden
	O

	e) Die Bevorzugung von regionalen Anbietern ist unzulässig
	O

	f) In bestimmten Fällen kann man auf eine Ausschreibung verzichten
	O


	2-23) Welche der nachfolgend Instrumente bzw. Techniken lassen sich heute relativ problemlos in den PC integrieren?
	

	a) Fax
	O

	b) Telefon
	O

	c) Schreibmaschine
	O

	d) Karteikasten
	O

	e) Kopiergerät
	O

	f) Taschenrechner
	O

	g) Kaffeemaschine
	O

	
	

	2-24) Welche der nachfolgend genannten Ablagesysteme für Akten gibt es?
	

	
	

	a) Pendelhefter
	O

	b) Stehordner
	O

	c) Schrägablage
	O

	d) Rundablage
	O

	
	

	2-25) Welchen der nachfolgenden Aussagen stimmen Sie zu?
	

	a) Akten können nach einer gewissen Zeit ausgesondert werden
	O

	b) Weglegesachen können nach einem Jahr ausgesondert werden
	O

	c) Besonders wichtige Akten verbleiben auf immer und ewig in der Registratur
	O

	d) Akten können von zeitgeschichtlichem Interesse sein
	O

	e) Akten werden immer häufiger elektronisch geführt
	O

	f) Akten dürfen nicht mit der Post verschickt werden
	O

	g) Akten dürfen niemals mit nach Hause genommen werden
	O

	h) Akten muss man immer in doppelter Ausführung anlegen
	O

	i) Akten gibt es nur im öffentlichen Dienst
	O


	MODUL 3 - Reform
	

	
	Die richtige(n) Antwort(en) ankreuzen

	3-1) Vergleichen Sie bitte die beiden Begriffe „Verwaltungsreform“ und „Verwaltungsmodernisierung“ und entscheiden Sie dann, welche der nachfolgenden Aussagen richtig ist:
	

	a) Verwaltungsmodernisierung ist älter
	O

	b) Verwaltungsmodernisierung geht weiter als Verwaltungsreform
	O

	c) Verwaltungsreform bedeutet, der Verwaltung oder Teilen davon eine neue Gestalt zu geben
	O

	d) Verwaltungsreformen waren im Gegensatz zur Verwaltungsmodernisierung meist erfolglos
	O

	e) Verwaltungsmodernisierung findet hauptsächlich in den neuen Ländern statt, Verwaltungsreform dagegen überwiegend in den alten Ländern
	O


	3-2) Welche der nachfolgend genannten Aktivitäten können unter dem Oberbegriff der Verwaltungsreform zusammengefasst werden?
	

	a) Mehr Bürgernähe bzw. Bürgerfreundlichkeit
	O

	b) Rechtsvereinfachung
	O

	c) Länderneugliederung
	O

	d) Verlagerung von Aufgaben von einem Träger auf einen anderen
	O

	e) Aufgabenkritik bzw. Privatisierung 
	O

	f) Verwaltungsvereinfachung
	O

	g) Einführung der Doppik
	O

	h) Reform der Unternehmenssteuern
	O

	i) Neueinteilung der Wahlkreise 
	O

	j) Verkleinerung des Bundestags (Reduzierung der Sitze)
	O

	
	

	3-3) Welche der nachfolgend genannten Aussagen sprechen für die Durchführung von Verwaltungsreformen?
	

	a) Die Politiker bekommen zu viel Geld
	O

	b) Der Bundespräsident hat nach dem Grundgesetz zu wenig Macht
	O

	c) Der Staat hat in der Vergangenheit zu viele Aufgaben übernommen
	O

	d) Private können viele Aufgaben häufig effizienter wahrnehmen
	O

	e) Kleinere Gemeinden bzw. Landkreise sind leistungsfähiger als große
	O

	
	

	3-4) Unter der „Staatsquote“ versteht man …
	

	a) Den Ausgabenanteil der öffentlichen Hand am Bruttoinlandsprodukt bzw. Bruttosozialprodukt
	O

	b) den Steuersatz für verkaufte Waren und Dienstleistungen
	O

	c) den Anteil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, gemessen an der Gesamtzahl aller Beschäftigten
	O

	
	

	3-5) Die Staatsquote liegt in der Bundesrepublik Deutschland …
	

	a) unter 33 Prozent
	O

	b) zwischen 33 und 66 Prozent
	O

	c) über 66 Prozent
	O


	3-6) Welche der nachfolgend genannten Fragen gehören zu den „Prüffragen für Rechtsvorschriften“?
	

	a) Muss überhaupt etwas geschehen?
	O

	b) Muss jetzt gehandelt werden?
	O

	c) Muss der Bundesrat dem Gesetz zustimmen?
	O

	d) Ist die Regelung bürgernah und verständlich?
	O

	e) Handelt es sich um ein mitbestimmungspflichtiges Gesetz?
	O

	
	

	3-7) Welcher der nachfolgend genannten Aussagen stimmen Sie zu?
	

	a) Jede neu gewählte Regierung wird zunächst den Haushalt völlig umgestalten, um etwas bewegen zu können
	O

	b) Mit der Umstellung auf die Doppik können die Länder und Gemeinden höhere Steuern einnehmen
	O

	c) Die Personalausgaben spielen im Vergleich zu anderen Ausgaben in den Landeshaushalten keine große Rolle
	O

	d) Im Grunde sind weniger als 10 Prozent der Haushalte disponibel
	O

	e) Geld spielt in der Verwaltung keine Rolle
	O

	3-8) Welchen der nachfolgend genannten Aussagen stimmen Sie zu?
	

	a) Unter Effizienz versteht man ein schnelles und konzentriertes Arbeiten
	O

	b) Unter Effizienz versteht man den Quotienten aus Ursache und Wirkung
	O

	c) Effizienz meint das Verhältnis von Aufwand und Ertrag
	O

	d) Effektivität und Effizienz können synonym verwendet werden
	O

	e) Effektivität stellt auf die Wirkung ab
	O

	f) Effektivität meint das Verhältnis von Aufwand und Ertrag
	O

	
	

	3-9) Privatisierung liegt vor, wenn …
	

	a) bislang öffentlich-rechtlich erledigte Aufgaben in privater Regie betrieben werden
	O

	b) Teile der öffentlichen Verwaltung einem Rechtsformenwandel unterzogen werden (AG, GmbH)
	O

	c) der Staat oder die Kommunen sich an einem privaten Unternehmen beteiligen
	O

	d) Fahrzeuge der Müllabfuhr verkauft werden
	O

	e) aus einem kommunalen Eigenbetrieb eine AG wird, bei der die Gemeinde Alleinaktionär ist
	O

	
	

	3-10) Welchen der nachfolgend genannten Aussagen stimmen Sie zu?
	

	a) Der öffentliche Dienst ist in der Bundesrepublik mit Abstand größte Arbeitgeber
	O

	b) Die Handwerkskammer gehört nicht zum öffentlichen Dienst
	O

	c) Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst werden nach Tarifvertrag bezahlt
	O

	d) Insgesamt gibt es mehr Beamte als Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
	O

	e) Beamte können gegen ihren Willen nicht versetzt werden
	O

	f) Eine Reform des öffentlichen Dienstrechts wurde leider noch nie richtig versucht
	O


	3-11) Welche der genannten Fähigkeiten werden der „Sozialen Kompetenz“ zugeordnet?
	

	a) Zielstrebigkeit
	O

	b) Sparsamer Umgang mit den Ressourcen
	O

	c) Aufrichtigkeit
	O

	d) Toleranz
	O

	e) Verantwortungsbewusstsein
	O

	
	

	3-12) Wo sehen Sie Ansatzpunkte für eine Reform bzw. Modernisierung der öffentlichen Verwaltung?
	

	a) Verwaltungsstruktur
	O

	b) Verwaltungskultur
	O

	c) Arbeitsprozess bzw. Verfahren
	O

	d) Verwaltungsführung
	O

	e) Verwaltungsausbildung
	O


	3-13) Was versteht man unter „Funktionalreform“
	

	a) Die Verbesserung der Verwaltungsfunktionen
	O

	b) Die Einführung der funktionalen Gliederung bei den Behörden
	O

	c) Die Neuverteilung von Aufgaben zwischen verschiedenen Verwaltungsträgern
	O

	d) Die Verlagerung von Aufgaben von den Ministerien auf die Kommunalebene
	O

	
	

	3-14) Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig?
	

	a) Die Funktionalreform folgt der Gebietsreform
	O

	b) Man muss vor der Gebietsreform die Aufgaben neu verteilen
	O

	c) Gebietsreformen hat es während der DDR-Zeit so gut wie nicht gegeben
	O

	d) In den alten Bundesländern fanden die wichtigsten Gebietsreformen vor allem in den 90-er Jahren statt
	O

	e) Durch die Maßstabsvergrößerung wächst auch die Zahl der Arbeitsplätze in den Verwaltungen
	O

	f) Größere Landkreise sind die Voraussetzung für eine Neuverteilung der Aufgaben zwischen der Landesebene und der Kreisebene
	O

	g) Sachsen-Anhalt gehört zu den Bundesländern mit den kleinsten Landkreisen in Deutschland
	O

	
	

	3-15) Welche Ziele sind regelmäßig von Bedeutung bei der Entscheidung für einen bestimmten Neuzuschnitt der Landkreise bzw. der Wahl des Kreissitzes?
	

	a) Das Wohl der Mitarbeiter
	O

	b) Die wirtschaftliche Leistungskraft der Gebietseinheiten
	O

	c) Historische bzw. siedlungsstrukturelle Entwicklungen
	O

	d) Die vorhandene Infrastruktur an Behörden und privaten Organisationen
	O


4. Zusatzfragen

Für die vollständige Beantwortung jeder Teilfrage sind 15 Punkte möglich

4 a) Sie sind MitarbeiterIn des Halberstädter Oberbürgermeisters und sollen einer Besuchergruppe aus Asien den Verwaltungsaufbau der Bundesrepublik Deutschland in groben Zügen erläutern (max. 1 Seite, Stichworte reichen aus).
4 b) Erläutern Sie der Besuchergruppe aus Aufgabe 4 a) auch Stand und Inhalt der Verwaltungsreform in Sachsen-Anhalt (max. 1 Seite, Stichworte reichen aus).

4 c) Erläutern Sie Ihrer kleinen Schwester (16 Jahre) die grundlegenden Unterschiede zwischen der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst (max. 1 Seite, Stichworte reichen aus).

4 d) Erläutern Sie Ihrem kleinen Bruder (16 Jahre) einige Unterschiede zwischen der Verwaltungswissenschaft und dem Verwaltungsrecht (max. 1 Seite, Stichworte reichen aus).
Erreicht wurden ___________ Punkte, die entsprechend nachfolgender Tabelle 

die folgende Note ergeben  ___________

Datum und Unterschrift des Prüfers: 

Noten für 100 Punkte:

	Note

	Prozent
	Note
	Prozent

	1,0
	95% - 100%
	2,7
	72% -  75%

	1,3
	90% -  94%
	3,0
	68% -  71%

	1,7
	85% -  89%
	3,3
	63% -  67%

	2,0
	80% -  84%
	3,7
	58% -  62%

	2,3
	76% -  79%
	4,0
	50% -  57%

	
	
	5
	0% -  49%


